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fünf Artikeln wesentliche Aspekte aller Bibliotheks-
sparten behandelt werden.4 In § 2, Abs.  2 werden die 
Hochschulbibliotheken nur summarisch benannt;5 in 
§ 2, Abs.  1 wird auch die Landesbibliothek ausdrücklich 
erwähnt. Ohne die Aufgaben der Landesbibliothek im 
Einzelnen zu definieren, wird eher pauschal darauf 
verwiesen, dass die Thüringer Universitäts- und Lan-
desbibliothek (ThULB) – als »Zentrum für Angelegen-
heiten des wissenschaftlichen Bibliothekswesens« – 
»in Absprache mit den betroffenen Einrichtungen pla-
nerische und koordinierende Aufgaben« wahrnimmt.6 
Im Thüringer Bibliotheksgesetz ist somit ein zentra-
listischer Ansatz präfiguriert, der in den Diskussionen 
seither eine wichtige Rolle spielt.
 Die Frage, wie detailliert die Aufgaben der Landes-
bibliothek in dem neuen Gesetz beschrieben werden 
sollten, war dabei durchaus umstritten. In der Begrün-
dung des von der CDU-Fraktion eingebrachten Regie-
rungsentwurfs heißt es dazu: »Um künftige Entwick-
lungen nicht durch verbindliche Aufgabenbeschrei-
bungen zu behindern, wurde auf eine detaillierte ge-
setzliche Regelung verzichtet.«7 Aus der Distanz von 
nunmehr neun Jahren kann man sagen, dass einer der 
Geburtsfehler des Thüringer Bibliotheksgesetzes darin 
bestand, dass der Gesetzgeber sich eben nicht zu ei-
ner klaren Definition der Rolle der Landesbibliothek 
hat durchringen können. Die Entwicklungen der ver-
gangenen Jahre wurden dadurch eher erschwert als 
erleichtert.
 Einen ganz anderen Weg als der schließlich als Ge-
setz verabschiedete Entwurf der CDU-Fraktion hatte 
der Entwurf der Fraktionen der Linken und der SPD 
vorgezeichnet, der die Diskussion über ein Bibliotheks-
gesetz im Landtag erst in Gang gebracht hatte.8 Die-
ser Entwurf war im Detail von einem Expertengremi-
um des Thüringer Bibliotheksverbands ausgearbeitet 
worden. Der Zusammenarbeit der Hochschulbiblio-
theken widmete dieser Gesetzentwurf einen eigenen 
Paragrafen: »Die Bibliotheken wirken bei der Erfüllung 
überregionaler Aufgaben, bei der Entwicklung neuer 
Dienstleistungen, im Rahmen von Konsortien, bei der 
Fernleihe sowie bei der Ausbildung in bibliothekari-
schen Berufen zusammen. Soweit dies nicht im Rah-
men der bibliothekarischen Verbände geschieht, wer-
den hierfür geeignete Gremien gebildet.« Hier wurde 

In einem Beitrag in Heft 1/2016 dieser Zeitschrift hat die Direk-
torin der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena 
(ThULB), Sabine Wefers, ihre Sicht auf die politischen Diskussio-
nen zur zukünftigen Entwicklung der Hochschulbibliotheken in 
Thüringen dargestellt. Dabei steht die Perspektive der Landesbi-
bliothek im Vordergrund. Im Folgenden soll auch die Sichtweise 
zumindest einer der anderen Thüringer Hochschulbibliotheken 
zu Wort kommen. Zugleich sollen die aktuellen Entwicklungen 
in Thüringen dargestellt werden. Dabei zeigt sich, dass man sehr 
unterschiedlich auf die scheinbar gleichen Sachverhalte reflek-
tieren kann. Insofern will der Beitrag zu einer differenzierteren 
Diskussion über die Entwicklungen in Thüringen anregen.

The director of the Thuringian University and State Library of Jena 
(ThULB), Sabine Wefers, presented her views on the political dis-
cussions regarding the future development of university libraries 
in Thuringia in an article in issue 1/2016 of this journal. The main 
focus was on the State Library (Landesbibliothek). The following 
article offers a further perspective from one of the other Thurin-
gian university libraries. The current developments in Thuringia 
are also described. There are evidently myriad possible responses 
to the same situations. The article therefore aims to stimulate a 
more nuanced discussion of the developments in Thuringia.

Mit ihrem Aufsatz »Thüringer Modell(e) für die Hoch-
schulbibliotheken«1 hat Sabine Wefers ein Schlaglicht 
auf eine Diskussion geworfen, die auch außerhalb 
Thüringens Beachtung findet. Nicht nur in der Mitte 
Deutschlands wird darüber diskutiert, wie die »Zu-
kunft der Informationsinfrastruktur« aussehen kann 
bzw. soll.2 Wie in vielen anderen Bundesländern wer-
den auch in Thüringen grundlegende Regelungen zu 
den Hochschulbibliotheken im (Landes-)Hochschul-
gesetz getroffen. In seiner aktuellen Fassung schreibt 
dieses Hochschulgesetz in § 38 fest: »Die Hochschul-
bibliotheken stellen die für Lehre, Forschung und Stu-
dium erforderliche Literatur und andere Informations-
medien bereit. Sie stehen unter einheitlicher Leitung 
und umfassen alle bibliothekarischen Einrichtungen 
der Hochschule in einer Betriebseinheit (einschich-
tiges integriertes Bibliothekssystem).«3 Das Lan-
deshochschulgesetz betont somit, dass die Bibliothe-
ken unverzichtbare Einrichtungen der Hochschulen 
sind, und weist ihnen mehr oder weniger klar definier-
te Aufgaben zu. Dies ist eine wichtige Grundlage für 
die tägliche Arbeit in den Bibliotheken.

D a s  T h ü r i n g e r  B i b l i o t h e k s g e s e t z
In Thüringen besteht die besondere Situation, dass 
es seit dem Jahr 2008 neben dem Hochschulgesetz 
auch ein (Landes-)Bibliotheksgesetz gibt, in dem in 
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also ein eher kooperativer Ansatz verfolgt, der aller-
dings in den Diskussionen der letzten Jahre eher eine 
Art Nebenstimme darstellte.

D i s k u s s i o n e n  ü b e r  d i e 
L a n d e s b i b l i o t h e k
Seit der Übernahme der Direktion der ThULB versucht 
Wefers, den ein wenig angestaubten hergebrachten 
Begriff der »Landesbibliothek« zu entstauben und neu 
aufzuladen.9 Dabei stellt sie – neben der Betonung ei-
niger eher traditioneller Aufgaben von Landesbiblio-
theken wie der Bewahrung und Vermittlung des his-
torischen Erbes sowie der Erstellung der Landesbiblio-
grafie – in den Vordergrund, dass die moderne Landes-
bibliothek auch ein »multimediales Kompetenz- und 
Dienstleistungszentrum« sein muss.10 Gerade auf die-
sem Feld sieht sie die ThULB auch als tatsächlichen 
bzw. potenziellen Dienstleister für die anderen Hoch-
schulen bzw. Hochschulbibliotheken im Freistaat. Fast 
zwangsläufig erscheint es ihr, dass man diese Funktion 
an das »leistungsstärkste Wissenschaftszentrum ihrer 
Region«11 anbindet. Damit ist der selbstgesetzte An-
spruch klar formuliert.
 Ein zentraler Bezugspunkt in der aktuellen Argu-
mentation von Wefers ist der Jahresbericht 2012 des 
Thüringer Rechnungshofes. Hier sind die Hochschul-
bibliotheken des Freistaats und die ThULB sogar dop-
pelt zum Thema geworden. Als erstes behandelt der 
(Landes-)Rechnungshof das Thema der »Bibliotheks-
entwicklungsplanung« in Thüringen.12 In einem sepa-
raten Kapitel geht der Rechnungshof dann explizit auf 
das Verhältnis der Hochschulbibliotheken zur ThULB 
ein.13 Dabei geht es dem Rechnungshof vor allem um 
eine Stärkung der Stellung der ThULB. Im Mittelpunkt 
der Überlegungen steht die Funktion der Landesbi
bliothek. Ohne diese Funktion näher zu hinterfragen, 
stellen die Gutachter des Rechnungshofs fest: »Die 
landesbibliothekarischen Aufgaben der ThULB gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Belief sich im Jahre 
2001 der Anteil des Leistungsumfangs als Landesbi
bliothek auf nur 20 Prozent, ist dieser Anteil seit dem 
Jahre 2009 gegenüber den Aufgaben der Universitäts-
bibliothek auf 80 Prozent angewachsen.«14

 Spätestens an dieser Stelle geraten die Fachleu-
ten ins Grübeln und ins Zweifeln. Wenn man – ge-
mäß Deutscher Bibliotheksstatistik – davon ausgeht, 
dass der Gesamtetat der ThULB 2011 – also in dem 
Jahr, in dem sich der Rechnungshof mit den Thüringer 
Hochschulbibliotheken beschäftigt hat – bei ca. 13,4 
Mio. Euro lag, dann würde die Beschreibung des Rech-
nungshofs darauf hinauslaufen, dass davon lediglich 
ca. 2,7 Mio. Euro den Anteil der Universitätsbibliothek 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit ihren rund 

21.000 Studierenden ausgemacht hätten. Dies wäre 
in etwa die gleiche Größenordnung wie der Etat der 
Bibliothek der Bauhaus-Universität Weimar mit ihren 
rund 4.300 Studierenden, der 2011 bei ca. 2,4 Mio. Euro 
lag. Dieser Vergleich zeigt, wie wenig belastbar diese 
Aussage des Rechnungshofs ist. In der zu dieser Aus-
sage gehörigen Fußnote verweist der Rechnungshof 
lediglich auf eine »Analyse«, die er selbst aufgrund 
von Angaben der ThULB erstellt habe. Weder die An-
gaben noch die Analyse sind für den interessierten Le-
ser nachlesbar bzw. nachvollziehbar. Damit ist es un-
möglich, diese Kernaussagen als Ausgangspunkt einer 
sinnvollen Diskussion zu nehmen. Dabei wäre es für 
die Entwicklung der Diskussion in Thüringen sicher-
lich hilfreich gewesen, wenn der Rechnungshof hin-
terfragt hätte, worin diese Schwerpunktverlagerung 
begründet ist und welche Auswirkungen sie hat bzw. 
haben sollte.
 Dem Rechnungshof geht es aber gar nicht im De-
tail um die Aufgaben, die die ThULB als Landesbiblio-
thek wahrnimmt. Er interessiert sich vielmehr dafür, 
wie die »Ressourcen der Hochschulbibliotheken« des 
Freistaats durch die ThULB und in der ThULB gebün-
delt werden könnten. Insgesamt hat der Rechnungs-
hof einen 13 Punkte umfassenden »Maßnahmekata-
log« [sic!] zusammengestellt, der Möglichkeiten einer 
stärkeren Zentralisierung beschreibt.15 Auch hier ist es 
leider so, dass zumindest einzelne Punkte in dem vom 
Rechnungshof zusammengestellten Aufgabenportfo-
lio wenig überzeugend wirken. 
 Dieser Katalog reicht von einer koordinierten bzw. 
zentralisierten Erwerbung auch von Print-Produkten 
bis zur pauschalen Forderung nach der Auflösung 
von Teilbibliotheken bzw. Außenstellen. Kaum einer 
der dort aufgeschriebenen Punkte dürfte unter Ex-
perten unumstritten sein, manche erscheinen regel-
recht als absurd. Das gilt zum einen für die nicht nä-
her ausgeführte Idee einer »zentralen Magazinver-
waltung«, aber auch für den unter Gesichtspunkten 
der Bestandserhaltung fast schon empörenden Vor-
schlag einer »koordinierten und zentralen Digitalisie-
rung durch die ThULB«. Hier ist zu befürchten, dass 
dem Rechnungshof entgangen ist, dass es in Thürin-
gen mit der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Wei-
mar und der Forschungsbibliothek Gotha als Teil der 
Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha 
neben der ThULB zumindest zwei weitere bedeutende 
Altbestandsbibliotheken gibt, deren Digitalisierungs-
aktivitäten sich weder durch die ThULB koordinieren 
noch an der ThULB zentralisieren lassen.16
 Der Rechnungshof gibt unzweideutig zu Protokoll, 
wie er sich eine Stärkung der ThULB vorstellt. Und hier 
stellt er nicht die Frage der Ausstattung in den Vor-
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dergrund, sondern die Frage der Rechtsstellung. Er 
plädiert dafür, die Landesbibliothek »rechtlich zu ver-
selbständigen«.17 Eher überraschend ist, für wie nach-
geordnet der Rechnungshof die Frage der konkreten 
landesbibliothekarischen Aufgaben hält. Eine inhaltli-
che Diskussion dieser Aufgabe findet nicht statt, eher 
verschämt findet sich der Hinweis, dass diese Aufga-
ben »einer näheren gesetzlichen Konkretisierung«18 
bedürften.
 Die Rolle der Landesbibliothek wurde auch in dem 
2012 von der Landesregierung vorgestellten »Kultur-
konzept für den Freistaat Thüringen« thematisiert.19 
In den dort aufgezeigten »Perspektiven« wird an ers-
ter Stelle die »stärkere Vernetzung und Zusammenar-
beit der wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes« 
angesprochen.20 Das Ziel wird ausdrücklich in einer 
»Stärkung der wissenschaftlichen Infrastrukturen« ge-
sehen. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich 
angesprochen, dass »Auftrag und Struktur der ThULB 
zu präzisieren« seien.21

E i n  D r e i - S t u f e n - M o d e l l
Auch wenn es in Thüringen eine Reihe von Entwick-
lungen und Faktoren gibt, die für eine Stärkung ko-
operativer Strukturen sprechen, lässt die Politik seit 
vielen Jahren eine Vorliebe für zentralisierte Struktu-
ren erkennen. Ihren deutlichsten Niederschlag fand 
diese Präferenz in der »Hochschulstrategie Thüringen 
2020«22, auf die sich auch Wefers in ihrem Aufsatz in 
hervorgehobener Weise bezieht.23

 Hier finden sich detaillierte Aussagen dazu, in wel-
cher Schrittfolge man sich im zuständigen Erfurter Mi-
nisterium die Umsetzung eines auf stärkere Zentra-
lisierung setzenden Modells vorstellen kann. Die ers-
te Stufe sieht die Bildung von »Hochschulbibliotheks-
zentren« an den drei Universitätsstandorten in Erfurt, 
Jena und Weimar sowie eines vierten Zentrums mit 
Ilmenau, Nordhausen und Schmalkalden vor. Die zwei-
te, tiefgreifende Veränderungen mit sich bringende 
Stufe nimmt die »rechtliche (Teil-)Verselbständigung 
der bisherigen ThULB« ins Visier.24 Unter dem Dach 
der ThULB sollen – nach den Vorstellungen der Urhe-
ber der »Hochschulstrategie Thüringen 2020« – neben 
der bisherigen Funktion der Landesbibliothek auch die 
Funktion eines »Bibliotheksservicezentrum(s) für lan-
desweit zentral organisierte Aufgaben« eingerichtet 
werden. Überdies sollte auch die Hochschulbibliothek 
der Ernst-Abbe-Hochschule Jena in die »neue« ThULB 
integriert werden. Insgesamt wird hier ein »Vier-Säu-
len-Modell« beschrieben, das der neuen ThULB neben 
den Funktionen der Universitätsbibliothek der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena und der Landesbiblio-
thek des Freistaats Thüringen auch die Funktionen der 

Hochschulbibliothek der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
sowie eines übergeordneten »Servicezentrums« für 
alle Thüringer Hochschulbibliotheken zuweist. Ohne 
Übertreibung kann man hier von einer starken Fokus-
sierung, wenn nicht gar Fixierung auf die ThULB spre-
chen. Die Grundlagen für diese Entwicklung sollten 
nach dem Willen der damaligen Landesregierung, die 
sich im Herbst 2014 einer Landtagswahl stellen muss-
te, in der für den Zeitraum 2016 bis 2020 abzuschlie-
ßende »Rahmenvereinbarung IV« zwischen dem für 
die Hochschulen zuständigen Ministerium und den 
Hochschulen gelegt werden. Klar angesprochen wird, 
dass diese Eingriffe zugleich Änderungen sowohl im 
Thüringer Hochschulgesetz als auch im Thüringer Bi-
bliotheksgesetz bedeuten würden.
 In einer dritten Stufe war schließlich zumindest 
schon angedacht, dass auch zwischen den anderen 
erst noch zu gründenden »Hochschulbibliothekszen-
tren« und der ThULB »eine noch weitergehende Inte-
gration«, die allerdings nicht näher beschrieben wird, 
erfolgen könnte. 

G e g e n b e w e g u n g e n  u n d 
G e g e n s t i m m e n
Sozusagen als Gegenbewegung zu dieser sehr einsei-
tig geführten Diskussion, die an mehreren Hochschu-
len die Frage entstehen ließ, worin eigentlich das Pro-
blem bestehe, das mit dieser Reform gelöst werden 
solle, entschieden sich im Jahr 2013 – mit den Leis-
tungsdaten für 2012 – immerhin vier der neun Thü-
ringer Hochschulbibliotheken, sich am deutschland-
weiten Bibliotheksvergleich im Rahmen des BIX zu 
beteiligen.25 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
sowohl die drei Universitätsbibliotheken in Erfurt, 
Ilmenau und Weimar als auch die Fachhochschulbi-
bliothek Erfurt bei diesem Vergleich ausgesprochen 
respektabel abgeschnitten haben. Leider hat sich die 
ThULB nicht zur Teilnahme entschließen können.26 
Bei den Universitätsbibliotheken schnitten Ilmenau 
mit 1,5, Erfurt mit 2 und Weimar mit 2,5 Sternen von 
4 möglichen BIX-Sternen ab. Sowohl die UB Erfurt als 
auch die UB Weimar schlossen in der Kategorie »Nut-
zung« in der TOP-Gruppe ab. Die UB Erfurt erzielte bei 
den Schulungsteilnahmen sogar einen Spitzenwert. In 
der Kategorie der Hochschulbibliotheken landete die 
Bibliothek der FH Erfurt mit insgesamt 3 Sternen so-
gar in zwei der vier BIX-Kategorien in der TOP-Gruppe. 
Hier wurde schlaglichtartig deutlich, dass es sich bei 
Thüringen nicht um ein hochschulbibliothekarisches 
Entwicklungsland handelt.
 Die im Mai 2014 – also vier Monate vor dem Ende 
der Legislaturperiode – vorgestellte »Hochschulstra-
tegie Thüringen 2020« hat im Freistaat zu einigen 
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Diskussionen geführt, nicht zuletzt an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Hier hat sich zu Beginn des 
Jahres 2015 u. a. der Universitätsrat mit den Ideen der 
zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr im Amt be-
findlichen Landesregierung zur Entwicklung der Hoch-
schulbibliotheken beschäftigt.27 Die »Verselbständi-
gung der ThULB« wird von diesem Gremium eindeutig 
abgelehnt. Durchaus kritisch gibt der Universitätsrat 
zu Protokoll, dass auch im Thüringer Bibliotheksge-
setz die landesbibliothekarischen Aufgaben der ThULB 
nicht konkretisiert worden seien. Deshalb schlägt der 
Universitätsrat vor, eine »Positivliste der wichtigsten 
landesbibliothekarischen Aufgaben zu erstellen«. Im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit der wissenschaftli-
chen Bibliotheken empfiehlt der Universitätsrat, »ein 
Konzept zur verbindlichen Kooperation der Universi-
täts- und Hochschulbibliotheken zu entwickeln«.28

D i e  » B ü n d e l u n g «  d e r 
H o c h s c h u l b i b l i o t h e k e n
Unter politischen Vorzeichen betrachtet, hat man den 
Eindruck, dass es nach der Landtagswahl vom Spät-
sommer 2014 zu einer Verschiebung der Perspektiven 
auch in der Diskussion über die Hochschulbibliothe-
ken gekommen ist. In dem Ende 2014 unterzeichneten 
Koalitionsvertrag kommt das Thema »Hochschulbi
bliotheken« jedenfalls nicht vor.29 In die Übergangspe-
riode zwischen der »alten« Landesregierung aus CDU 
und SPD und der »neuen« Landesregierung aus Die 
Linke, SPD und Grünen fiel die Beauftragung der HIS 
Hochschulentwicklung (HIS-HE) mit einem Gutach-
ten zur Situation und zur künftigen Entwicklung der 
Universitäts- und Hochschulbibliotheken in Thürin-
gen. Der abschließende Bericht wurde Ende 2015 vor-
gelegt.30 Auch wenn das zuständige Ministerium – das 
mittlerweile in »Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft« (TMWWDG) 
umbenannt wurde – diese Diskussion zunächst gerne 
intern mit den Thüringer Hochschulen geführt hätte, 
drangen vergleichsweise schnell wichtige Ergebnisse 
dieses Projektberichts an die Öffentlichkeit.
 Am Tag der Abschlusspräsentation des Projektbe-
richts der HIS-HE waren unter der Überschrift »Thürin-
ger Uni-Bibliotheken werden gebündelt« in der »Thü-
ringischen Landeszeitung« bereits wesentliche Inhalte 
aus den vorab verschickten Folien der Abschlussprä-
sentation zu lesen.31 Insgesamt lesen sich die Vorschlä-
ge der HIS-HE wie eine Variante zu dem »Drei-Stufen-
Modell«, das das zuständige Ministerium noch im Mai 
2014 in der »Hochschulstrategie Thüringen 2020« ver-
folgt hatte. Allerdings haben sich Gewichtungen und 
Schwerpunktsetzungen gravierend verschoben. Nach 
den Vorstellungen der HIS-HE sollen zum einen an den 

LESEN .  SAMMELN .  BEWAHREN
Die Bibliothek Joachims von Alvensleben
(1514–1588) und die Erforschung
frühneuzeitlicher Büchersammlungen
Beiträge zur Tagung auf Schloss Hundisburg
vom 11.–13.9.2014
Hrsg. von Berthold Heinecke und Reimar von
Alvensleben
2016. 382 Seiten, gebunden, Fadenheftung
ISBN 978-3-465-04266-2
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Auch als E-Book erhältlich

In ihrem Bestand weitgehend erhaltene Re-
naissancebibliotheken sind – nicht nur in
Deutschland – eine Rarität. Dies gilt für die
Bibliotheken von Fürsten und berühmten
Gelehrten, aber mehr noch für Bibliotheken
des ländlichen Adels. Dieser Band, hervor-
gegangen aus einer Tagung auf Schloss Hun-
disburg 2014, widmet sich der Bibliothek
Joachims von Alvensleben (1514–1588), die
dieser auf seiner Burg in Erxleben im 16.
Jahrhundert zusammentrug. Nach einer sehr
wechselvollen Geschichte und der Zusam-
menführung inzwischen verstreuter Bestände
befindet sich die Bibliothek seit 2012 wieder
auf einem der Stammsitze der Familie von
Alvensleben in Hundisburg. Der Band ver-
steht sich als ein erster Ansatz zur tieferge-
henden Erforschung des Buchbesitzes dieses
ländlichen Adelsgeschlechtes im 16. und 17.
Jahrhundert. Die Geschichte der Bibliothek
und die Erforschung ihres Bestandes werden
dokumentiert; darüber hinaus werden andere
Forschungsvorhaben zu frühneuzeitlichen
Bibliotheken in den Blick genommen. 
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Standorten der vier Thüringer Universitäten »Biblio-
thekszentren« gegründet werden, die auch die Fach-
hochschulbibliotheken und die Bibliothek der Hoch-
schule für Musik in Weimar einschließen. Dies ent-
spricht im Grunde der ersten Stufe des älteren Modells. 
Auch die HIS-HE schlägt in einem weiteren Schritt die 
Gründung eines zentralen »Bibliotheksservicecenters« 
(BSC) vor. In diesem Center sieht die HIS-HE die »Zen
tralisierung der digitalen Informationsversorgung und 
der IT-bezogenen Dienstleistungen« vor.32 Organisato-
risch soll diese neue Einrichtung vom Freistaat Thürin-
gen und von den Hochschulen getragen werden. Aller-
dings soll dieses »Center« nicht als Teil der ThULB und 
somit auch nicht zwingend in Jena gegründet werden. 
Vielmehr ist tatsächlich an die Gründung einer neuen 
Einrichtung gedacht.
 Gegen dieses Konzept spricht, dass es die beste-
henden Hochschulbibliotheken – und dabei insbeson-
dere die vier Universitätsbibliotheken – klar definierter 
Schlüsselaufgaben und Kernkompetenzen berauben 
würde. Alle zukunftsrelevanten elektronischen Dienst-
leistungen würden künftig nicht mehr vor Ort erbracht 
werden, sondern eben im neu gegründeten BSC. Da-
mit würden die einzelnen Bibliotheken ihre Innovati-
onsfähigkeit und Beweglichkeit einbüßen. Von daher 
verwundert es nicht, dass bereits zwei Tage nach der 
Abschlusspräsentation der HIS-HE in der »Thüringi-
schen Landeszeitung« zu lesen war, dass insbeson-
dere der Präsident der Universität Erfurt von der HIS-
Abschlusspräsentation nur wenig begeistert war.33

 Sozusagen als »Subtext« wurde in den Artikeln in 
der »Thüringischen Landeszeitung« vom Herbst 2015 
immer mit erwähnt, dass der wissenschaftspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, 
Mario Voigt, von den Vorschlägen der HIS-Hochschul
entwicklung wenig bis gar nicht angetan war.34 Vor 
diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass 
sich die Thüringer CDU im Frühjahr 2016 mit einem 
Vorstoß zur Novellierung des Thüringer Bibliotheksge-
setzes an die Präsidenten bzw. Rektoren der Hochschu-
len sowie an die Bibliotheksdirektoren – und darüber 
hinaus auch an die anderen Fraktionen im Thüringer 
Landtag sowie an den Landesrechnungshof – gewen-
det hat. Auch dieser Vorstoß wurde durch die »Thü-
ringische Landeszeitung« öffentlich gemacht.35 Der 
Vorstoß versucht noch einmal – sozusagen gegen die 
Vorstellungen der HIS-HE – die Positionen der »Hoch-
schulstrategie Thüringen 2020« in Position zu bringen. 
Er zielt auf eine Stärkung der ThULB, die »als Landesbi-
bliothek für alle stärker nutzbar gemacht werden« soll.
 Gerade der Vorstoß der Thüringer CDU, die einen 
Vorschlag zu einer Gesetzesnovellierung fix und fer-
tig ausarbeitet und erst danach die Experten dazu 

befragen will, zeigt, wie festgefahren die Diskussio-
nen in Thüringen sind. So wird von Voigt – nach Aus-
sage der »Thüringischen Landeszeitung« – kritisiert, 
dass die Hochschulbibliotheken »Bücher zurzeit mehr 
oder weniger unkoordiniert anschaffen«. Und als Ziel 
wird von Voigt formuliert: »Wir müssen dahin kom-
men, dass ein Wissenschaftler Zugriff hat auf die In-
formationen dieser Welt.« Hier hat man den Eindruck, 
dass wenig Verständnis für die Sachverhalte vorliegt, 
die man auf dem Weg der Gesetzgebung regeln bzw. 
regulieren will. Wenn Voigt von einer »koordinierten 
Anschaffung« von Print-Beständen – so ähnlich stand 
es auch schon im Gutachten des Rechnungshofs – 
spricht, dann fragt man sich, was er sich konkret da-
runter vorstellt. Solche Vorschläge legen die Vermu-
tung nahe, dass der wissenschaftspolitische Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion keine adäquate Vorstellung 
davon hat, was in den Universitäts- und Hochschul
bibliotheken jeden Tag geleistet wird.

K o n s e q u e n z e n
Die zum Teil öffentlich geführte Debatte in Thürin-
gen lässt derzeit36 nicht ohne weiteres erkennen, wo-
hin die künftige Entwicklung geht. In der im Januar 
2016 ratifizierten Rahmenvereinbarung IV zwischen 
der Thüringer Landesregierung und den Hochschulen 
des Landes wurde vereinbart, dass das Land Thürin-
gen und die Hochschulen »bis Mitte 2016 ein Struk-
turkonzept insbesondere für zentralisierbare Dienst-
leistungen im Bereich der Hochschulbibliotheken er-
arbeiten« werden.37 Die Vorarbeiten hierzu wurden in 
die Hände einer vom TMWWDG einberufenen Arbeits-
gruppe gelegt.
 Legt man die verschiedenen Modelle38 nebenei-
nander, zeigt sich, dass es zumindest in Thüringen 
zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an 
die Frage der Zukunft der Hochschulbibliotheken gibt. 
Die eine wird vom Grundgedanken der Zentralisie-
rung getragen. Dem gegenüber stehen Denkansätze, 
die eher die Kooperation stärken wollen. Man darf ge-
spannt sein, nach welcher Seite das Pendel in Thürin-
gen schließlich ausschlägt. Auch wenn noch nicht klar 
ist, wie das Ergebnis aussehen wird, lassen sich doch 
Empfehlungen für den Weg formulieren. Hier sind ins-
besondere drei Dinge zu benennen:
➤	 Im Hinblick auf die ThULB ist sehr viel klarer und 

transparenter herauszuarbeiten, was eigentlich zu 
den Aufgaben einer »modernen« Landesbibliothek 
gehört.

➤	 Im Hinblick auf das Zusammenwirken der Hoch-
schulbibliotheken in Thüringen ist zu klären, dass 
die »Direktorenkonferenz Thüringer Wissenschaft-
licher Bibliotheken« (DTWB), die zwar keinen ge-
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setzlich verankerten Status für sich reklamieren 
kann, aber als Fachkollegium der Bibliotheksdirek
torinnen und -direktoren allgemein anerkannt 
wird, weiter gestärkt wird.39

➤	 Im Hinblick auf die Steuerung von Entschei-
dungsprozessen sollten – wie es seit einigen Jah-
ren heißt – »Governance-Strukturen« entwickelt 
werden, die deutlich machen, dass es letztlich die 
Hochschulen bzw. die Hochschulleitungen sind, 
die über die Entwicklung ihrer Bibliothek entschei-
den. Auch die Fachkompetenz der Bibliotheksdirek-
torinnen und Bibliotheksdirektoren sowie die Ex-
pertise des für die Hochschulen zuständigen Mi-
nisteriums sollte ausreichend berücksichtigt wer-
den.

Insgesamt könnte es auch für die wissenschaftlichen 
Bibliotheken ein gangbarer Weg sein, im Dialog mit 
den Universitäts- und Hochschulleitungen sowie mit 
dem TMWWDG einen »Bibliotheksentwicklungsplan« 
zu erarbeiten. In Thüringen wurde soeben eine Fort-
schreibung des »Bibliotheksentwicklungsplans für die 
Öffentlichen Bibliotheken« vorgelegt,40 von den Erfah-
rungen bei dessen Erarbeitung könnte man sicherlich 
profitieren.41 Der benachbarte Freistaat Sachsen hat 
bereits im Jahr 2008 mit der Veröffentlichung »Biblio-
thekssystem Sachsen« einen »Struktur- und Entwick-
lungsplan für die wissenschaftliche Literatur- und In-
formationsversorgung im Freistaat Sachsen« vorge-
legt.42 Bei der in der aktuellen Legislaturperiode des 
Thüringer Landtags sicherlich ernsthaft zu diskutie-
renden Novellierung des Thüringer Bibliotheksgeset-
zes ist abzuwägen, ob man die im Gesetz angespro-
chene Bibliotheksentwicklungsplanung nicht tatsäch-
lich als ein Instrument begreifen will, mit dem man 
die Entwicklung sowohl der Öffentlichen als auch 
der wissenschaftlichen Bibliotheken voranbringen  
kann.43

 Wie auch immer die Diskussionen in Thüringen 
weitergehen: Es bleibt festzuhalten, dass eine vertief-
te inhaltliche Auseinandersetzung mit den verschie-
denen Modellen schwierig ist, wenn wichtige Doku-
mente nicht öffentlich zugänglich sind. Dies gilt im 
Augenblick leider sowohl für den im November 2015 
vorgelegten »Projektbericht« der HIS-Hochschulent-
wicklung als auch für den im März 2016 vorgelegten 
Entwurf der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag zur 
Novellierung des Thüringer Bibliotheksgesetzes. Bei-
de Papiere zeigen deutlich, dass auch im politischen 
Raum über die Entwicklung der (Hochschul-)Bibliothe-
ken diskutiert wird. Diese Diskussion muss nach der 
festen Überzeugung des Verfassers öffentlich geführt 
werden.
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